
nen'''' betreffend die Fllrderung einer neuen internationalen 
humanitären Ordnung und der internationalen Zusammenarbeit 
auf humanitllrem Gebiet, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Genemlsekretlirs'o, 
und den frnheren Berichten'" mit den Stellungnahmen und 
Auffassungen der Regierungen, Sonderorganisationen und 
nichtstaatlicben Organisationen, 

feststellend, daß eine Reihe von Regierungen ihre Stellung
nahmen zu den genannten Resolmionen bislang noch nicht 
vorgelegt haben. 

1. dankt dem Generalsekretllr fDr seine fortgesetzte 
Unterstlltzung der Bemilbungen IOD die F6rde:nmg einer nenen 
internationalen humanitären Ordnung; 

2. fordert die Regierungen sowie die staatlichen und 
nichtstaatlichen Organisationen nachdl'fJcklich m4. dem 
Generalsekretllr. soweit nicht bereits geschehen. ihre Stellung
nalunen und Auffassungen in bezog auf die Fllrderung der 
neuen internationalen humanitären Ordnung zu ilbermitteln; 

3. ersucht die Regierungen. dem Generalsekretllr auf 
freiwilliger Basis Informationen und fachliche Stellungnahmen 
ZU den sie betreffenden humanitären Fragen in ihren eigenen 
Ländern zur VerfI1gung zu stellen, damit mögliche Bereiche 
fDr ein künftiges Tätigwerden aufgezeigt werden können; 

4. binet das Unabhllngige Büro fDr humanitllre Fragen, 
seine Tätigkeit in Zusamm",narbeit mit den Regierungen und 
den zustlIndigen staatlichen und nichtstaatlichen Organisatio
nen fortzusetzen und weiter auszubauen; 

5. ersucht den Generalsekretär. mit den Regierungen 
sowie mit den staatlichen und nicbtstaatlichen Organisationen 
und dem Unabhllngigen Büro fDr humanitäre Fragen auch 
weiterhin Verbindung zu wahren, mit dem Ziel, der General
versammlung auf ihrer einundfilnfzigsten Thgung über die von 
ihnen erzielten Fortschritte Bericht zu erstatten; 

6. beschli4Jt. die Frage einer neuen internationalen 
humanitären Ordnung auf ihrer einundfllnfzigst Thgung 
erneut zu prüfen. 

94. PlenarsItvmg 
23. Dezember 1994 

491171. Erweiterung des ExekuUvau_bu des Pr0-
gramms des Hohen Kommls"!1111 der Vereinten 
Nationen fiir F1iiclttlfnge 

Die Generalveraommlung. 

Ke1l1ltnis nehmend von dem Beschluß 1994/235 des 
Wh1schafts- und Sozialrats vom 21. Juli 1994 betteffend die 
Erweiterung des Exekutiv~husses des Programms des 
Hoben Kommissars der Vereinten Nationen fDr Flüchtlinge. 

'01 ResoIntionen 3&'136 vom 14. J1e7ember 1981. 371201 vom 
18. Dozomlter 1982, 381125 vom 16. J1e7ember 1983, 40/126 vom 
13. Dezember 1985.42/120 und 42/121 vom 1. J1e7ember 1987.43/129 und 
43/130 vom 8. J1e7ember 1988 sowie 4S1101 und 451102 vom 14. De:rembor 
1990. 

rot Af49f371 und Kotr.J. 
'10 Af31f14S. Af38f450, Af40f358 und Add.1 und 2. Af4U412, Af43f134 

und AcId.I. Af45f524 und Af41f3S2. 

sowie Kenntnis nehmend von den Verbalnoten des StlIndi
gen VerbeteIs Bangladeschs bei den Vereinten Nationen vom 
28. Juni 1993'03. der StlIndigen Vertretung der Russischen 
Föderation bei den Vereinten Nationen vom 23. Dezember 
1993'01 und des Stlindigen VerbeteIs Indiens bei den Vereinten 
Nationen vom 28. Dezember 1993"'" an den Generalsekretllr 
bebeffend die Erweiterung des Exekutivausschusses, 

1. beschlf4Jt. die Zahl der Mitg1ieder des Exekutivaus
schosses des Pwgtanuns des Hohen Kommissars der Vereinten 
Nationen fDr Flüchtlinge von siebenundvierzig auf flInfzig 
Staaten zu erhöhen; 

2. ersucht den Wh1schafts- und SoziaIrat, die drei 
zlIslItzIichen Mitglieder auf seiner wiederaufgenommenen Or
ganisationstagung 1995 zu wIIh1en. 

94. Plenanitzunrl 
23. Dezember 199'# 

49/172. HiJfe fiir nnhegleJtete mInderjlIIuige F10ebtUnge 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung der Mitteilung"'" und des Berichts'" des 
GeneraIsekretli sowie des Berichts der Hoben Kommissarin 
der Vereinten Nationen fDr Flüchtlinge''', 

im Bewußtsein dessen, daß die Mehrheit der Flüchtlings
bevölkerung Kinder und Frauen sind, 

eingedenk dessen, daß unbegleitete minder.jilhrige F1iicht
linge ZU den schutzbedllrftigsten Flüchtlingen ziihlen und be
sondere Hilfe und Betreuung benötigen, 

In Anbetracht dessen, daß die beste Lösung fDr die Not 
dieser unbegleiteten Mindmjllhrigen letztlich die Rückkehr und 
die Wtedervereinigung mit ihren Familien Ist, . 

mit Genugtuung festellend, daß das AmI des Hohen 
Kommissars der Vereinten Nationen fDr Flüchtlinge im Mai 
1994 ilberarbeitete Ricbtliniell fDr Flüchtlingskinder herausge
geben hat, 

mit Dank Kenntnis nehmend von den Bemilbungen, welche 
die Hohe Kommissarin unternimmt, IOD sicherzustellen, daß 
F1iichtlingen, namentlich F1l1cbt1ingskindem und unbegleiteten 
Minderjllhrigen, Schutz und Hilfe zuteil wird, 

unter Hinweis auf die Bestimmungen betteffend den Schutz 
von minder.jllhrigen F1iichtlingen, die in der Konvention iIber 
die Rechte des Kindes" sowie dem Abkommen von 1951" 
und dem Protokoll von 1967'" über die Recbtsstellung der 
Flüchtlinge enthalten sind, 

1. verleiht ihrer tiefen Besorgnis Ausdruck iIber die Not 
unbegleiteter minderjllhriger Flüchtlinge und unterstreicht die 
Notwendigkeit ihrer frilbzeitigen Erfassung sowie recht-

103 E/199417. 
11M M99418. 
lOS FJ199419. 
u. Af491411. 
u. Af491643. 
10. O}fIaelles Protokoll der ~ N8IlIIUIIdvierz; 

Tapng. BefIage 12 (Af49f12 und Add.1); und ebd., Beilag. 12A 
(Af49112/Add.1). 




